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sch sc 
mit E-Mail vom 27. Juli 2020, in der sie auf die Antwort des Bundes- 

ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 15. 
Juni 2020 bezüglich Ihrer Anfrage vom 15. Mai 2020 Bezug nehmen, 
beantragten Sie Zugang zu folgenden Informationen: 

"in meiner Informationsfreiheitsanfrage Unverhältnismäßigkeit der 
StVO-Anderung“ vom 15.05.2020 (#186739) bat ich um Zusendung 
von Auswertungen, Zusammenfassungen oder anderen Berichten. Aus 
Ihrer Antwort vom 17. Juni 2020 geht nicht hervor, ob solche Doku- 
mente existieren. Liegen solche Dokumente vor?" 

Es ergeht folgender Bescheid: 

1. Ich lehne Ihren Antrag ab. 

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebührenfrei. 

Begründung: 

Sie baten um Auswertungen, Zusammenfassungen oder andere Be- 
richte zu Meinungsäußerungen aus der Bevölkerung zu der Novelle 
der Straßenverkehrs-Ordnung und den Änderungen des Bußgeldkata- 
loges. 

Ar 
Zertifikat seit 2009 

audit berufundfamilie 
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Ein Anspruch nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG besteht nicht. „Auswer- 
tungen, Zusammenfassungen oder andere Berichte“ zu vorliegendem 
Sachverhalt konnten und können Ihnen nicht zugesandt werden, denn 
es gibt im BMVI keine solchen Dokumente. 

Ein Anspruch nach dem IFG auf Zugang zu Informationen besteht 
dann nicht, wenn diese in der beantragten Form mit einem bestimmten 
Inhalt nicht existieren (Brink/Polenz/Blatt/Polenz, IFG, 1. Aufl. 2017, 
IFG $2 Rn. 7). 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Rechtsbehelfsbelehrune: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga- 
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bun- 
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Invalidenstraße 
44, 10115 Berlin, einzulegen. 

Am 
Zertifikat seit 2009 

audit berufundfamilie 

 


